
   

 1  VON 4  2013-06-21  

 

 Wien, 2013-06-21 

 

Entwurf der Allgemeinen Bedingungen  

des Bilanzgruppenkoordinators  

für das Marktgebiet Tirol und  

das Marktgebiet Vorarlberg 

 

Stellungnahme der AGGM Austrian Gas Grid Management AG 

 

 

 

 

 

Inhalt 

 

Einleitung ____________________________________________________________ 2 

Anmerkungen und Änderungsvorschläge zum Entwurf der 

Allgemeinen Bedingungen des Bilanzgruppenkoordinators für das 

Marktgebiet Tirol und das Marktgebiet Vorarlberg ______________________ 3 

 

 

 

 

 

 



   

 2  VON 4  2013-06-21  

 

Einleitung 

Die Energie-Control Austria hat auf ihrer Website den Entwurf der Allgemeinen 

Bedingungen des Bilanzgruppenkoordinators für das Marktgebiet Tirol und das 

Marktgebiet Vorarlberg zur Konsultation gestellt. Die Marktteilnehmer sind 

eingeladen, zum vorliegenden Entwurf bis zum 21.06.2013 Stellungnahmen 

abzugeben. 

Die AGGM folgt dieser Einladung und nimmt in diesem Dokument zum Entwurf 

der Allgemeinen Bedingungen des Bilanzgruppenkoordinators für das 

Marktgebiet Tirol und das Marktgebiet Vorarlberg Stellung.  
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Anmerkungen und Änderungsvorschläge zum Entwurf der 

Allgemeinen Bedingungen des Bilanzgruppenkoordinators für das 

Marktgebiet Tirol und das Marktgebiet Vorarlberg 

In der Folge sind konkrete Anmerkungen und Änderungsvorschläge zum 

Entwurf der Allgemeinen Bedingungen des Bilanzgruppenkoordinators für das 

Marktgebiet Tirol und das Marktgebiet Vorarlberg angeführt und entsprechend 

begründet. 

 

Zu 2.6. Fahrplanverwaltung 

„3) Fahrpläne werden vom VGM an den BKO entsprechend den bilateralen 
Vereinbarungen zum Datenaustausch im Vertrag zwischen VGM und BKO 
Inhalts- und Formatvorgaben der Sonstigen Marktregeln übermittelt.“ 

 

Begründung:  

A&B und AGGM streben eine Fahrplan-Übermittlung analog zum Marktgebiet 

Ost im MSCONS-Format an, das in einem Anhang zum Vertrag zwischen dem 

Verteilergebietsmanager und dem Bilanzgruppenkoordinator im Detail 

spezifiziert ist.  

 

Zu 3.2. Pflichten der Netzbetreiber 

„die Übernahmewerte und Übergabewerte der Grenzübergabepunkte im 
Marktgebiet, allokiert nach Bilanzgruppen“ 

 

Begründung:  

Der Netzbetreiber kann die Allokation nach Bilanzgruppen nicht vornehmen, 

weil er nur die Gesamtmenge kennt. Laut Entwurf der Sonstigen Marktregeln 

Kapitel 2 ist die Lieferung der allokierten Messwerte der Grenzübergabepunkte 

an den Bilanzgruppenkoordinator Aufgabe des Verteilergebietsmanagers. 

 

Zu 5.3. Fahrpläne und OBA-Werte 

„die fahrplanmäßige Abbildung von Netzverlusteinkäufen der 

Verteilernetzbetreiber“ 

 

Begründung:  

Netzverlusteinkäufe der Verteilernetzbetreiber sind dem 

Verteilergebietsmanager in aller Regel nicht bekannt, weil die 

Verteilernetzbetreiber nach wie vor das Instrument der internen Fahrpläne 

nutzen können. Diese wickelt der Bilanzgruppenkoordinator direkt mit den 

Verteilernetzbetreibern ab. Tritt der Verteilernetzbetreiber zur Beschaffung 
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seiner Netzverluste am freien Gasmarkt auf, nimmt er als Bilanzgruppe an der 

sonstigen Fahrplanabwicklung teil. 


